	Diese 4 Datenschutzaspekte müssen Sie als Betriebsrat im BEM besonders im Auge haben

	Nr.
	Thema

	1
	Einwilligung zu Datenverarbeitung
Bevor ein BEM beginnen kann, muss der betroffene Kollege ausreichend informiert werden und seine schriftliche Einwilligung zur Datenverarbeitung im Rahmen des BEM geben. Ohne Zustimmung kann kein sinnvolles BEM erfolgen. Zudem muss er schriftlich über seine Rechte aufgeklärt werden und darf jederzeit seine Zustimmung widerrufen. Dann würde das BEM allerdings auch enden.

	2
	Datenverarbeitung und Datenminimierung im BEM 
Ein zentraler Grundsatz der DSGVO ist die Datenminimierung nach Art. 5 Abs. 1 DSGVO. Im BEM dürfen nur solche Daten erhoben werden, die für die Durchführung des Verfahrens erforderlich sind. Diagnosen oder detaillierte Krankheitsverläufe sind in der Regel nicht notwendig. Wirken Sie als Betriebsrat darauf hin, dass die Datenerhebung strikt zweckgebunden ist und dass auch im Gespräch nicht beiläufig der Datenschutz umgangen wird. Das gilt für alle Beteiligten, die im BEM eingebunden sind, d.h. auch für Sie als Betriebsrat.

	3
	Trennung BEM-Daten von der Personalakte 
Achten Sie darauf, dass die BEM-Unterlagen nicht automatisch Bestandteil der Personalakte werden, da sie einem besonderen Vertrauensschutz unterliegen. Für den BEM-Fall werden alle Daten in einer BEM-Akte gespeichert und entsprechend braucht es neben einer klaren Trennung und auch eindeutige Zugriffsrechte. So darf z. B. nur das jeweilige BEM-Team auf die Akte zugreifen, und der BEM-Berechtigte erhält das Protokoll schriftlich.

	4
	Löschung der BEM-Daten 
Nach Art. 17 DSGVO besteht ein Recht auf Löschung personenbezogener Daten, sobald der Zweck der Verarbeitung entfällt. Im BEM bedeutet dies, dass die BEM-Akte zu löschen ist, sobald das Verfahren i. d. R. 3 Jahre abgeschlossen ist und keine weiteren Maßnahmen mehr erforderlich sind. Ihr Arbeitgeber darf nicht für „einen späteren Fall“ die BEM-Akte speichern. Er darf in der Personalakte den Beginn und das Ende des BEM vermerken und die getroffenen Maßnahmen festhalten.
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